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Norm

ABGB §354;

ABGB §361;

BauO Wr §129;

BauRallg;

VVG §4;

1. ABGB § 354 heute

2. ABGB § 354 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 361 heute

2. ABGB § 361 gültig ab 01.01.1812

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Bauaufträge, die sich an den Eigentümer des Grundstückes oder des Bauwerkes zu richten haben, sind im Fall des

Miteigentums - auch wenn der Gesetzgeber nicht ausdrücklich den Miteigentümer erwähnt, wie in § 129 der

Bauordnung für Wien - grundsätzlich an alle Miteigentümer zu richten, sofern nicht - wie im Fall des

Wohnungseigentums - eine ausdrückliche (abweichende) Sondervorschrift besteht (vgl. E 30. Juni 1998, 98/05/0092).

Sohin kann dann, wenn nicht gegen alle Miteigentümer vollstreckbare Abtragungstitel vorliegen und daher die

Durchführbarkeit der Vollstreckung nicht feststeht, auch gegen denjenigen Miteigentümer, dem gegenüber ein

vollstreckbarer Titel besteht, kein Kostenvorauszahlungsauftrag ergehen, geschweige denn die Ersatzvornahme selbst

angeordnet werden (vgl. E 14. September 1989, 87/06/0086, 0087; E 18. Oktober 2012, 2010/06/0224).Bauaufträge, die

sich an den Eigentümer des Grundstückes oder des Bauwerkes zu richten haben, sind im Fall des Miteigentums - auch

wenn der Gesetzgeber nicht ausdrücklich den Miteigentümer erwähnt, wie in Paragraph 129, der Bauordnung für Wien

- grundsätzlich an alle Miteigentümer zu richten, sofern nicht - wie im Fall des Wohnungseigentums - eine

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2015070009_20170330L02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2015070009_20170330L02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2015070009_20170330L02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622&Artikel=&Paragraf=354&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P354/NOR12018080
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622&Artikel=&Paragraf=361&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/jgs/1811/946/P361/NOR12018087
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005772&Artikel=&Paragraf=4&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/53/P4/NOR12063180
https://www.jusline.at/entscheidung/62112


ausdrückliche (abweichende) Sondervorschrift besteht vergleiche E 30. Juni 1998, 98/05/0092). Sohin kann dann, wenn

nicht gegen alle Miteigentümer vollstreckbare Abtragungstitel vorliegen und daher die Durchführbarkeit der

Vollstreckung nicht feststeht, auch gegen denjenigen Miteigentümer, dem gegenüber ein vollstreckbarer Titel besteht,

kein Kostenvorauszahlungsauftrag ergehen, geschweige denn die Ersatzvornahme selbst angeordnet werden

vergleiche E 14. September 1989, 87/06/0086, 0087; E 18. Oktober 2012, 2010/06/0224).
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